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I. Die Entwicklung des japanischen Gesellschaftsrechts verdient aus mehre-
ren Gr�nden unser Interesse. Seine urspr�ngliche Regelung im Handelsgesetz
von 1899 war stark von den Entw�rfen zum deutschen HGB gepr�gt1. Nach
1945 dominierten amerikanische Einfl�sse vor allem im Kapitalmarkt- und im
Antitrustrecht2; sie hatten aber nicht zur Folge, dass sich die Organisation der
japanischenWirtschaft demvonder Publikumsgesellschaft dominierten ameri-
kanischen Modell angeglichen h�tte. Vielmehr �berwiegen die Parallelen zur
deutschenNachkriegsentwicklung.DieStrukturderkeiretsuberuhte auf einem
Verflechtungsmuster3, das sich demderDeutschland-AGvielf�ltig vergleichen
l�sst. Es entsprach �bereinstimmenden Schwierigkeiten: Nach der Niederlage
mussten zerst�rte Industrien wieder aufgebaut und die Kriegsproduktion auf
dieHerstellung friedlicherG�ter umgestelltwerden.Angesichts der generellen
Verarmung standdaf�r einPrim�rmarkt f�rEigenkapital nichtmehr zurVerf�-
gung. Deshalb dominierten in beiden L�ndern andere Formen der Unterneh-
mensfinanzierung: Bankdarlehen, die Nichtaussch�ttung von Gewinnen, und
schließlich die Einbehaltung vonLohnbestandteilen, die erst sehr viel sp�ter als
Betriebspensionen,Ruhestandsabfindungen oder altersm�ßig gestaffelte Erh�-
hungenderBez�ge ausgezahltwurden4.DieVerflechtung sch�tzte zugleich ge-
gen die drohende�bernahme durch ausl�ndischesKapital.Diese Bedingungen
pr�gtendasGesellschaftsrechtbeiderL�nder invielf�ltigerWeise5.

1 Dazu Murakami, Einf�hrung in die Grundlagen des japanischen Rechts, 1974,
S. 49 ff.; Zweigert/K�tz, Einf�hrung in die Rechtsvergleichung, 3. Aufl. 1996,
S. 289ff.

2 Zweigert/K�tz (Fn. 1), S. 292ff.; Tanaka, The Japanese Legal System, 1976,
S. 249ff.

3 Dazu Aoki, Information, Incentives and Bargaining in the Japanese Economy,
1988, S. 116ff.; Gerlach, Alliance Capitalism. The Social Organisation of Japanese
Business, 1992, S. 3 ff.;Gilson/Roe, 102 Yale L. J. 871, 879 (1993);Colin Mayer, 154
JITE 144, 154ff. (1988).

4 F�r sie wurden R�ckstellungen gebildet, die die erwirtschaftete Liquidit�t sowohl
dem Steuerfiskus wie den Anspr�chen der (Alt-)Aktion�re entzogen und damit
langfristiges Fremdkapital schufen, �ber das das Management weit gehend unkon-
trolliert verf�gen konnte. Die Aktion�re wurden durch – in Deutschland steuer-
freie – Kurssteigerungen entsch�digt; die Verf�gung wurde durch die Ausgabe
werthaltiger Bezugsrechte erleichtert.

5 Dazu n�herK�bler, 2 EBOR 669, 678ff. (2001) m.w.N.

                               1 / 5



214 ZHR 170 (2006)Editorial

Damit sind die Gemeinsamkeiten nicht ersch�pft: die strukturelle N�he
spiegelt sich in der wirtschaftlichen Entwicklung. In den 50,er und 60,er Jah-
ren bescherte die „reconstruction economy“ den (Wieder-)Aufstieg in die
Spitzenklasse der Industriel�nder; die Schatten der 70,er Jahre ließen sich noch
mit den �lschocks erkl�ren; aber ein Jahrzehnt sp�ter war die Bef�rchtung
nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die um sich greifende Stagnation
und der beginnende Abstieg nicht nur durch externe Ursachen, sondern auch
und �berwiegend durch �berlieferte Strukturen bewirkt wurde6. Damit ge-
wann die Einsicht an Boden, dass das vielseitig verkrustete Gesellschaftsrecht
der Wiederaufbauphase den Anforderungen der globalisierten Kapitalm�rkte
immer weniger gewachsen war. Auch wenn sich einzelne Firmen im grenz-
�berschreitenden Wettbewerb gl�nzend behaupten konnten, ließ sich nicht
mehr ausschließen, dass Rezession und Arbeitslosigkeit auch die wachsenden
Finanzierungsprobleme vor allemmittlerer und kleiner Firmen spiegelte. Des-
halb lassen sich in beiden L�ndern zunehmende Bestrebungen der Reform des
Gesellschaftsrechts beobachten, auf die hier nicht detailliert eingegangen wer-
den kann.

II. Zu berichten ist aber, dass es in Japan im letzten Jahr zu einer weitrei-
chenden und durchgreifenden Reform des Gesellschaftsrechts gekommen ist7.
An die Stelle der bisherigen Regelungen, die teils noch im Handelsgesetz von
1899 und im �brigen in Sondergesetzen enthalten waren, ist mit dem „Gesetz
�ber dieHandelsgesellschaften“ oder Gesellschaftsgesetz (GesG)8 eine umfas-
sende Kodifikation dieses Rechtsgebiets getreten. Auch sie kann hier nicht in
Einzelheiten vorgestellt werden; es soll und muss gen�gen, auf einige der aus
deutscher Sicht besonders wichtigen �nderungen hinzuweisen:

1. Einen Schwerpunkt der Reform bildet die Verfassung der Aktiengesell-
schaft. Hier zielt die Neuregelung auf Flexibilisierung durch Erweiterung der
Organisationsautonomie: Den Aktion�ren wird gr�ßere Freiheit einger�umt,
die Binnenstruktur der Gesellschaft in der Satzung ihren Bed�rfnissen ent-
sprechend auszugestalten9. Traditionell waren drei Organe vorgeschrieben:
die Hauptversammlung, der Verwaltungsrat (board) und ein Pr�ferrat, der
nicht nur die Rechnungslegung, sondern auch die Gesch�ftsf�hrung durch
den Verwaltungsrat und die von ihm berufenen Gesch�ftsf�hrer zu beaufsich-

6 Japan wurde zun�chst h�rter getroffen: Die „bubble economy“ implodierte in
einem Zeitraum, in dem die Schuldenfinanzierung derWiedervereinigung die deut-
sche Konjunktur noch einmal kurzfristig zum Flackern brachte. Mittlerweile �ber-
wiegen die �hnlichkeiten.

7 Dazu und zum Folgenden Takahashi/Shimizu, ZJapanR 2005, 35ff.; Dernauer,
ZJapanR 2005, 123ff. Den Hinweis auf diese sehr lesenswerten Abhandlungen ver-
danke ich Herrn Kollegen Baum vom MPI f�r Ausl�ndisches und Internationales
Privatrecht in Hamburg.

8 Gesetz Nr. 86, 2005, verabschiedet am 29. 6. 2005, verk�ndet im Amtsblatt vom
26. 7. 2005, in Kraft getreten imApril 2006; dazu Takahashi/Shimizu (Fn. 7), 36.

9 Dazu n�herDernauer (Fn. 7), 141f.
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tigen hatte. Schon 2002 wurde den Gesellschaften erlaubt, diesen Pr�ferrat
nach amerikanischem Muster durch drei Aussch�sse des Verwaltungsrats zu
ersetzen10: Neben die herk�mmliche „Gesellschaft mit Pr�ferstruktur“ tritt
die Alternative der „Gesellschaft mit Ausschussstruktur“11. Die Kodifikation
aus dem letzten Jahr unterscheidet nunmehr zwischen großen und kleinen so-
wie zwischen Publikums- und geschlossenen Gesellschaften12, und sie f�hrt
zugleich das neue Organ eines Abschlusspr�fers (accounting consultant) ein,
dem die �berwachung der Rechnungslegung obliegt. F�r die große Publi-
kumsgesellschaft bleibt es dabei, dass sie zwischen Pr�ferrat und Ausschuss-
struktur w�hlen kann; entscheidet sie sich f�r Letzteres, dann muss die Mehr-
heit des Verwaltungsrats aus independent directors bestehen, die – entgegen
der japanischen Tradition – keine Angestellten der Gesellschaft sein d�rfen;
und die Berufung eines Abschlusspr�fers ist vorgeschrieben. F�r die �brigen
Realtypen wird der Gestaltungsspielraum schrittweise erweitert. Er ist am
gr�ßten f�r die kleine geschlossene Gesellschaft13. Sie kann eine einzelne Per-
son mit der Funktion des Verwaltungsrats (und zugleich der Außenvertre-
tung) betrauen. Beh�lt sie einen Verwaltungsrat, der aus mehreren Personen
besteht, und verf�gt sie �ber keinen Pr�ferrat, dann muss sie zus�tzlich einen
Abschlusspr�fer (accounting consultant) bestellen. Allein die Option der
„Gesellschaft mit Ausschussstruktur“ bleibt ihr verschlossen; daf�r ist freilich
auch kein Bedarf ersichtlich. Bezieht man die Bestimmungen f�r die große ge-
schlossene und die kleine Publikumsgesellschaft ein, dann bietet sich ein – zu-
mindest auf den ersten Blick – wenig �bersichtliches Bild. Das �ndert indessen
nichts an dem Befund, dass die Gestaltungsr�ume ganz wesentlich erweitert
worden sind.

2. F�r die Aktiengesellschaft wurde das gesetzliche Mindestgrundkapital
abgeschafft; nunmehr ist es erlaubt, eine AG mit einem Grundkapital von le-
diglich einem Yen zu gr�nden. Die Schwellen waren zuletzt 1990 auf 10 Mio.
Yen f�r die AG und 3 Mio. Yen f�r die GmbH festgelegt worden. Zudem
mussten Einlagen in dieser H�he nicht sofort, sondern im Laufe einer �ber-
gangszeit von f�nf Jahren eingebracht werden. Japan l�sst sich nunmehr von
der auf die Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte gest�tzten Einsicht leiten,
dass ein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital den Gl�ubigern keinen
wirksamen Schutz gew�hrt, dass es nichts �ber die tats�chliche finanzielle
Lage der Gesellschaft aussagt und keine Gew�hr f�r ausreichende Liquidit�t

10 Dabei handelt es sich um einen Nominierungsausschuss, einen Pr�fungsausschuss
und einen Verg�tungsausschuss.

11 Oder „one-tier Company with Committee system“; dazu Takahashi/Shimizu
(Fn. 7), 39;Dernauer (Fn. 7), 144.

12 Letzteres entspricht der amerikanischen Unterscheidung von „public“ und „close“
corporation“.

13 DazuDernauer (Fn. 7), 146.
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bietet14. Auch die Bestimmungen �ber die Sicherung der Kapitalaufbringung
und -erhaltung sind gelockert. F�r die Gewinnaussch�ttung gen�gt nunmehr
ein Beschluss des Verwaltungsrats, wenn die Satzung dieses vorsieht. Aus-
sch�ttungen sind aber generell unzul�ssig, wenn das Nettoverm�gen den Be-
trag von 3 Mio. Yen unterschreitet15. Man kann das als funktionales �quiva-
lent eines gesetzlichen Mindestkapitals verstehen, sollte aber nicht �bersehen,
dass die Gr�ndung der Gesellschaft wesentlich erleichtert worden ist.

3. Mit dem Wirksamwerden des Gesellschaftsgesetzes ist das japanische
GmbH-Gesetz außer Kraft getreten. Deshalb ist es nicht mehr m�glich, eine
GmbH zu gr�nden. Die bestehenden Gesellschaften16 werden k�nftig als
(kleine und geschlossene) Aktiengesellschaften behandelt. Das erscheint ange-
sichts der erw�hnten Entr�mpelung des Aktienrechts unproblematisch: Die
der Satzungsautonomie er�ffneten Gestaltungsr�ume lassen jede erdenkliche
Auspr�gung der (bisherigen) GmbH zu. Das Ergebnis entspricht dem ameri-
kanischen Modell: Es gibt eine Grundform der Kapitalgesellschaft, deren fle-
xibler Rahmen einem von der kleinen Einmanngesellschaft bis zur großen
PublikumsAG reichenden Spektrum der Organisationsbed�rfnisse angemes-
sene Strukturregelungen erm�glicht. Die nach dem Zweck der Abschaffung
der GmbH befragten japanischen Kollegen17 betonten vor allem die Elimina-
tion nicht l�nger plausibler Diskrepanzen von GmbH- und Aktienrecht und
mehr noch den Wegfall zeitraubender und kostspieliger Umwandlungen von
der GmbH zur AG oder von dieser zur GmbH.

4. Durch das Gesellschaftsgesetz neu eingef�hrt wurde die Limited Liabili-
ty Company (LLC), die sich an der gleichnamigen Rechtsform des amerikani-
schen Rechts orientiert, anders als diese aber der K�rperschaftsbesteuerung
unterliegt. Sie wird nicht als Ersatz f�r die GmbH verstanden18, von der sie
sich in mehrfacher Hinsicht unterscheidet. Die Haftung aller Gesellschafter
ist auf den Betrag der jeweils �bernommenen Einlage beschr�nkt. K�nftige
Dienste der Gesellschafter sind weiterhin nicht einlagef�hig. Stimmrechte und
Gewinnanspr�che sind aber nicht mehr zwingend an die H�he der Beteiligung
gekn�pft; in der Satzung k�nnen abweichende Regelungen getroffen wer-
den19. Das erleichtert die Gr�ndung von start up-Gesellschaften: Den mittel-
losen Erfindern kann �ber eine symbolische Beteiligung von einem Yen eine
Rechtstellung einger�umt werden, die der der Kapitalgeber weit gehend ent-
spricht.

14 Dernauer (Fn. 7), 150.
15 DazuDernauer (Fn. 7), 152. Der Betrag entspricht ungef�hr 18000 Euro.
16 Ihre Zahl wird von Dernauer (Fn. 7), 127 f�r 2001 mit 1423 Mio. (gegen�ber 1048

Mio. AG,en) angegeben.
17 Die ich im M�rz 2006 auf einer von der Waseda-Universit�t veranstalteten Tagung

zur Gesellschaftsrechtsvergleichung getroffen habe und denen ich f�r vielf�ltige In-
formationen Dank schulde.

18 Dernauer (Fn. 7), 128.
19 Dernauer (Fn. 7), 135.
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5. Dem Zweck, die Entstehung derartiger Unternehmen zu f�rdern, dient
vor allem die Limited Liability Partnership (LLP), die als Abwandlung der
unserer GbR entsprechenden Gesellschaft des Zivilgesetzes durch ein Sonder-
gesetz geschaffen wurde. Sie ist keine juristische Person und deshalb nicht k�r-
perschaftsteuerpflichtig. Bei ihr sind k�nftige Dienst- und Arbeitsleistungen
einzelner Gesellschafter einlagef�hig, deshalb kann den verm�genslosen In-
formatikern oder Ingenieuren eine Stellung einger�umt werden, die sich mit
der der Kapitalgeber deckt. Auch diese Neuerung orientiert sich an amerikani-
schen Vorbildern und Erfahrungen; Japan hofft auf neue Initiativen in den Be-
reichen vor allem der Informations- und der Biotechnologie20.

III. Soweit ein kursorischer �berblick; er l�sst viele Fragen offen, die von
Berufeneren zu beantworten sind. Wichtig ist zun�chst die Einsicht, dass Ja-
pan einen gewaltigen Schritt auf demWege der Modernisierung seines Gesell-
schaftsrechts vollzogen hat. Dass es sich dabei zunehmend an den USA orien-
tiert, und dass es seine kontinentaleurop�ischen Transplantate, einschließlich
der GmbH, abgestoßen hat, mag man bedauern. Man sollte bei dieser Empfin-
dung aber nicht lange verharren, sondern sich der Frage nach den Gr�nden
der Reform stellen. Japan hat zwei wirtschaftlich schwierige Jahrzehnte hinter
sich, die die Aufl�sung der keiretsu beschleunigt haben. In seiner Nachbar-
schaft versch�rft sich der Wettbewerb; die chinesische Herausforderung be-
darf keiner Erl�uterung. In dieser Lage �ndern sich die Zielperspektiven der
Rechtspolitik: Die wenig reflektierte Bindung an dogmatische Traditionsmus-
ter weicht der n�chternen Erw�gung, dass sich das Gesellschaftsrecht im
Wettbewerb auf globalisierten Faktor- und Produktm�rkten zu bew�hren hat.
Japan ist nach wie vor einer der h�rtesten Konkurrenten Deutschlands; daf�r
ist nur an den Fahrzeug- und den Maschinenbau zu erinnern. Das kann nicht
bedeuten, dass wir die japanische Reform kopieren sollten. Die Essenz der
durch sie vermittelten Botschaft lautet, dass die Gr�ndung, die Leitung und
die Finanzierung vor allem kleinerer Unternehmen wesentlich erleichtert
wird; so w�chst ihre F�higkeit, rasch auf neue Herausforderungen zu reagie-
ren. Damit kontrastiert ein deutsches Kapitalgesellschaftsrecht, das an v�llig
�berregulierten, zeitaufw�ndigen und kostentr�chtigen Regimes der Corpo-
rate Governance und der Unternehmensfinanzierung festh�lt. Japan stellt uns
die Frage, wie lange wir uns das noch leisten k�nnen.

F r i e d r i c h K�b l e r

20 Dernauer (Fn. 7), 137.
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